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 I .  Beschluss   
  

 TOP: 2.2 

 

Jugendhilfeausschuss 

Sitzungsdatum 18.06.2015 

öffentlich 

Betreff: 
Anpassung der Gebühren in kommunalen Kindertageseinrichtungen;  
Neufassung der Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen  
(KindertageseinrichtungsGebS - KitaGebS);  
hier: Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 16.06.2015 

Abstimmungsergebnis: 

  einstimmig 

  angenommen / beschlossen, mit  11 : 3 Stimmen 

  abgelehnt, mit      Stimmen 

Beschlusstext: 
Die dem Jugendhilfeausschuss gutachtlich vorliegende Neufassung der Gebührensatzung für die 
Kindertageseinrichtungen (KitaGebS) erhält in § 4 Absatz 4 folgende Fassung: "Bei vorübergehender 
betriebsbedingter Schließung sowie streikbedingter Schließung von Kindertageseinrichtungen an 
mindestens elf Betriebstagen innerhalb eines Monats werden die bereits monatlich im Voraus 
vereinnahmten Gebühren anteilig angerechnet oder zurückerstattet. Die Höhe dieser Beträge richtet 
sich nach der Tabelle in der Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist. Satz 1 gilt nicht für die 
Schließung während der Ferien oder soweit Ersatzlösungen angeboten werden." 

 
 II.  OBM/RA/KVB 

 
 III. Abdruck an: 

 

  Ref. I/OrgA   J 

  Ref. II/Stk   KaSt 

  Ref. V         
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